
Liebe Eltern, liebe Personensorgeberechtigte, 

Ihr Kind soll zum Schuljahr ______________ eingeschult werden.  

Damit beginnt ein neuer und entscheidender Lebensabschnitt, der sowohl körperlich 

als auch geistig neue Anforderungen an Ihr Kind stellen wird. Im Vorfeld ist daher die 

Durchführung einer Schuleingangsuntersuchung gesetzlich vorgeschrieben (§ 2 Abs. 

1 Schulpflichtgesetz des Saarlandes, §8 Abs. 3 Gesundheitsdienstgesetz des Saar-

landes).  

  

 

Bitte begleiten Sie Ihr Kind zu dem Termin und bringen Sie, falls möglich, fol-

gende Unterlagen mit: 

 den beiliegenden Fragebogen 

 das Impfbuch (oder sonstige Impfbescheinigungen)   

 das Kindervorsorgeheft (Gelbes Heft) 

 ggf. andere wichtige medizinische Unterlagen 
 

Die Vorlage eines Identitätsnachweises (z.B. Personalausweis, Kinderreisepass, 

Geburtsurkunde) des Kindes ist notwendig. 

Wenn Sie den Termin aus dringendem Grund nicht wahrnehmen können, teilen Sie 
uns dies bitte möglichst frühzeitig unter der im Briefkopf genannten Telefonnummer 
oder Emailadresse mit. 
 
Die Schuleingangsuntersuchung soll helfen, den Gesundheits- und Entwicklungs-
stand Ihres Kindes abzuklären und einen eventuell vorliegenden Förderbedarf festzu-
stellen. Wenn Sie den beiliegenden Fragebogen („Elternfragebogen zur Vorbereitung 
der Schuleingangsuntersuchung“) ausfüllen, helfen Sie uns sehr bei der Vorbereitung 
der Untersuchung. Wenn Sie den Fragebogen schon zu Hause ausfüllen, bleibt bei 
dem Termin zur Untersuchung mehr Zeit für das persönliche Gespräch und eine Be-
ratung. Der Fragebogen enthält im ersten Teil verpflichtende Angaben, die spätesten 
im o.g. Termin erfolgen müssen und im zweiten Teil freiwillige Angaben.  
 

 

Wir laden Sie mit Ihrem Kind zur Schuleingangsuntersuchung ein: 

 

am                  um                 Uhr 

 

im Gesundheitsamt Neunkirchen, Lindenallee 13, 66538 Neunkirchen 
 
 



Die von Ihnen im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung gemachten Angaben 
werden vertraulich behandelt, sie unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und dem 
Datenschutz. Weitere Details zur Verarbeitung der Daten bei der Schuleingangsun-
tersuchung können Sie den Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 DSGVO ent-
nehmen, die Sie unter folgendem Link bzw. mithilfe des QR Code aufrufen können: 
 
 
https://www.landkreis-neunkirchen.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/KJKD 
_Kinder_Jugendaerztlicher_Dienst/3_Datenschutzinfo_ 
Schuleingangsuntersuchung_Stand_01_26_JH.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
Das Gesundheitsamt  
  
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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